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Einladung 
 

zur 
 

ordentlichen Generalversammlung des 
 

BIOWÄRMEVERBAND NÖ 
 
 

am Freitag, 26. Februar 2016 
 
 
Beginn: 15.00 Uhr 
 
Ort:  Landes-Landwirtschaftskammer NÖ, Wiener Straße 64 

3100 St. Pölten 
 

Ab 13:00 Uhr (Einlass 12:30 Uhr) laden wir zu einem 
Workshop zu folgenden Themen ein: 

 

Brandschutz im Heizwerk: 
Was ist wiederkehrend zu machen, auf was ist zu achten 

 

Elektrofiltereinsatz in Biomasseheizwerken: 

Warum müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, wird es in 
Zukunft auch für kleine Anlagenbetreiber notwendig sein die 
Staubemissionen zu reduzieren. 
 

Gut versichert und dann Probleme mit der 
Versicherung beim Schadensfall: 
Auf was ist beim Abschluss einer Versicherung zu achten und wie 
erfolgt eine Schadensmeldung. 
 
Die wiederkehrende Prüfung von Betriebsanlagen 
(nach § 82 b GewO 1994): 
Wer ist verpflichtet was ist zu tun. Eine kurze Darstellung wie eine 
Überprüfung für Biomassewärmeversorgungsanlagen erfolgen 
kann. 
 

Für die Teilnahme am Workshop ist es unbedingt erforderlich sich 
anzumelden, da die Teilnehmerzahl für diesen Workshop begrenzt ist. 

Für Speis und Trank ist während der Veranstaltung gesorgt. 
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T A G E S O R D N U N G 

 
 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit 
 

2. Bericht des Obmannes, des Geschäftsführers und der Rechnungsprüfer 
 

3. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2015 
 

4. Allfälliges 
 

 
 
 

 
Hinweis auf § 9 lit (4) der Statuten: 
Anträge zu Tagesordnungspunkten zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem 
Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 
 
Hinweis auf § 9 lit (7) der Statuten: 
Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder bzw. ihrer 
Vertreter (Abs.6) beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht 
beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung 
statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 
 
 
 
              der Obmann 
Bgm Rudolf Friewald e.h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA, ich melde ......... Person(en) für den Workshop des Biowärmeverbandes NÖ am 
26.02.2016 an. 
  
Name: ....................................................................... 
 
Adresse: ........................................................................ 
 
 ........................................................................ 
 
Telefon:  ........................................................................ 
  

............................................................. 
Datum, Unterschrift  
  
 


